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Gremium Sitzungsdatum Beschlussart
Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt der Gemeinde 
Lüdersdorf (Vorberatung)

05.11.2019 vertagt

Gemeindevertretung Lüdersdorf 
(Entscheidung)

03.12.2019 vertagt

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt der Gemeinde 
Lüdersdorf (Vorberatung)

10.12.2019 verwiesen

Ausführlicher Beratungsverlauf

05.11.2019 Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde 
Lüdersdorf

Wortprotokoll:
Nach einer kurzen Erörterung des Sachverhalts wird der Vorschlag unterbreitet, 
den Tagesordnungspunkt zurückzustellen/zurückzuweisen, da die Frage über die 
Zuständigkeit der Gemeinde für den Ausbau mit Akustikplatten (zur 
Lärmdämmung in der Kita Wahrsow) nicht abschließend geklärt werden konnte. 
Da es sich um eine Maßnahme für den Betrieb des Kindergartens handelt, ist 
dieses vorab zu prüfen.

Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Lüdersdorf stimmt dem Antrag auf 
Zurückstellung/ Zurückweisung zu.

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig mit
7 Ja-Stimmen

03.12.2019 6. Sitzung der Gemeindevertretung Lüdersdorf

Wortprotokoll:

Beschluss:
Die Gemeindevertretung Lüdersdorf stellt den Grundsatzbeschluss zur 
Beschaffung der Akustikplatten für die Kita Wahrsow zurück. Die Entscheidung 
über den Grundsatzbeschluss und die Delegierung über die Durchführung des 
Beschaffungsauftrages und die Beauftragung an die Verwaltung wird an den 
Bauausschuss delegiert.

Abstimmungsergebnis: 
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einstimmig mit
14 Ja-Stimmen

10.12.2019 Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde 
Lüdersdorf

Wortprotokoll:
Aus der Mitte des Bauausschusses wird der Antrag gestellt, den 
Tagesordnungspunkt bis zur Klärung folgender Sachverhalte zurückzustellen:

• Kosten für die Gemeinde?
• Ist der Ausbau von Akustikplatten in der Kita Wahrsow Aufgabe des 

Eigentümers oder des Betreibers, da der Einbau nach Auffassung des 
Bauausschusses dem Betrieb der Kindergarteneinrichtung dient?

• Anpassung des Mietzinses aufgrund der Investitions-/Ausbaukosten?

Nach einer kurzen Erörterung wird folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

Beschluss:
Der Bauausschuss empfiehlt:
Der Tagesordnungspunkt wird bis zur Klärung der Sachverhalte

• Kosten für die Gemeinde
• Pflicht des Eigentümers bzw. Betreibers der Anlage
• Anpassung des Mietzinses

zurückgestellt, bis die genannten Sachverhalte schriftlich seitens des Amtes 
geprüft und vorgelegt worden sind.

Abstimmungsergebnis: 
einstimmig mit
7 Ja-Stimmen
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